
  

 Gut zu wissen:

In besonderen Fällen kann auch 
Leistungsempfängern von Hartz 
IV die Maklergebühr für eine 
Wohnraumbeschaffung erstat-
tet werden. Das entschied das 
Frankfurter Sozialgericht auf 
der Grundlage des folgenden 
Falles: Ein Leistungsempfän-
ger in der Nähe von Frankfurt 

mietete eine Wohnung, die dem 
Leistungsträger unangemessen 
teuer erschien. Daraufhin wurde 
der Leistungsempfänger aufge-
fordert, sich einen günstigeren 
Wohnraum zu beschaffen. Die 
Übernahme von Maklergebühren 
wurde von der Sozialbehörde 
verneint. 
Das Bemühen um eine billigere 
Wohnung blieb erfolglos. Auf 
von Maklern angebotene Woh-
nungen hatte sich der Leistungs-
empfänger nicht beworben, da 
er die Vermittlergebühren nicht 
hätte zahlen können. Die Unter-
kunftskosten der „überteuerten“ 
Wohnung wurden nur noch zum 
Teil übernommen.
Das Frankfurter Sozialgericht 
entschied, dass für eine Über-
gangszeit die unangemessen ho-
hen Unterkunftskosten zu über-
nehmen seien. Maklergebühren 
gehörten zu den grundsätz-

lich erstattungsfähigen Woh-
nungsbeschaffungskosten. Das 
Gericht argumentierte: Dem 
Wohnungssuchenden könne 
nicht vorgehalten werden, er 
habe sich nicht ausreichend um 
billigeren Wohnraum bemüht. 
Aufgrund der falschen Beratung 
hinsichtlich der Erstattungsfä-
higkeit von Maklerkosten habe 
dieser eine erfolgversprechende 
Beschaffungsmöglichkeit nicht 
in Anspruch genommen.
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